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Eduard Amstad

Die Verfassung des Kantons Unterwaiden

nid dem Wald vom 10. Oktober 1965

Wie ich ihren Werdegang erlebt habe
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Vorbemerkung

Wenn ich als einer, der bei der Schaffung der neuen Kantonsverfassung mit
viel Einsatz und Freude dabei war, einen Rückblick auf das Geschaffene werfe,
so stütze ich mich auf die Protokolle der verschiedenen Behörden und Kommis-
sionen, welche die neue Verfassung geschaffen haben, auf die zahlreichen Doku-
mente, die ich als Justizdirektor und Karl Christen als Sekretär der verschiedenen
involvierten Kommissionen dem Staatsarchiv überlassen haben, auf Zeitungsbe-
richte und auf Eintragungen in meinen stichwortartig geführten Tagebüchern.
Da sich diese Unterlagen als lückenhaft erweisen, muss ich mich zusätzlich auf
das abstützen, was als selbst Erlebtes nach all den Jahren in meinem Gedächtnis
verhaftet blieb. Das Ergebnis: ein persönlicher Bericht von dem, was ich mit
und von der Kantonsverfassung erlebt und erfahren habe, aber keine sachliche,
lückenlose Geschichte der Kantonsverfassung, geschweige denn ein zuverlässi-

ger Kommentar zu deren Inhalt. Und zudem: weder eine Lobhymne noch ein
Grabgesang für ein von einer früheren Generation geschaffenes, den Zeitläufen
ausgesetztes Gesetzeswerk.

Die verfassungsrechtliche Ausgangslage

Die Kantonsverfassung vom 27. April 1913

An der Landsgemeinde vom 27. April 1913, «einem prächtigen Frühlingstag»,
empfahl Landammann Dr. Jakob Wyrsch, Stans, die Vorlage der neuen Verfas-

sung zur Annahme. Der Vorlage hatten sämtliche Mitglieder des Verfassungs-
rates, bestehend aus den Mitgliedern des Landrates (unter Einschluss des Re-

gierungsrates), des Obergerichts und des Kantonsgerichts, «bei ganz wenigen
Enthaltungen» zugestimmt. Wyrsch bezeichnete sie als «guten und gangbaren
Mittelweg... gleich weit entfernt von stürmischer Neuerungssucht wie von ängst-
lichem Anklammern an Überlebtes und Veraltetes... auf dem Felsengrunde einer
echt katholischen Grundsatztreue». Die Landsgemeinde beschloss die neue Ver-
fassung «in stiller Einmütigkeit» (Zitate aus dem «Nidwaldner Volksblatt»).

Die Kantonsverfassung von 1913 hielt sich in der Gliederung und dem we-
sentlichen Inhalt an die Verfassung von 1877, welche unserer ersten im neuen
Bundesstaat erlassenen Kantonsverfassung von 1850 gefolgt war. In knapper
und verständlicher Form regelte sie die Grundzüge unseres Staatswesens und die
Rechte und Pflichten seiner Bewohner. Sie ging von den geschichtlich gewor-
denen Verhältnissen aus, ohne an deren Bestand oder Inhalt Wesentliches zu
verändern. Da sie sich nicht von rechtstheoretischen Überlegungen, sondern von
den gegebenen Bedürfnissen leiten liess, regelte sie auch zahlreiche Dinge, die an
sich nicht in ein Grundgesetz gehörten, sondern der ausfuhrenden Gesetzgebung
hätten überlassen werden können.
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In der Folge zweimal revidiert, blieb die Verfassung von 1913, bis sie durch un-
sere Verfassung von 1965 ersetzt wurde, die jüngste aller 25 Kantonsverfassungen.
Diese stammten zumeist aus dem vorigen Jahrhundert.

Die Partialrevision vom 11. Oktober 1936

Die Landsgemeinde vom 26. April 1936 stimmte dem von Landesstatthalter Remigi
Joller und 1274 Mitunterzeichnem eingereichten Volksbegehren auf Partialrevision
der Verfassung, ohne dass ein Gegenantrag gestellt wurde, mit «schönem Handmehp»

zu. Als Mitglieder des Verfassungsrates bestimmte sie im «Dreißig-Sekunden-Tempo»
aufVorschlag von Werner Christen, dem Mitstreiter von Remigi Joller im «Kampf um
Bannalp», die beiden Landammänner Christen und Joller sowie weitere sieben Amts-
träger (die grossmehrheitlich der «Bannalp-Bewegung» nahe standen).

In der durch den Verfassungsrat ausgearbeiteten Revisionsvorlage ging es vor allem
dämm, die Zuständigkeit der Landsgemeinde als Wahlbehörde zu Lasten der bisheri-

gen Zuständigkeit des Landrates zu erweitem:

Bestimmung der regiemngsrätlichen Departements-Vorsteher, Wahl des Ober-
gerichts, des Kantonsgerichts und des Bankrates sowie von insgesamt 15 wichti-
gen kantonalen Amtsträgern.

Die Bevorzugung der Landsgemeinde gegenüber dem Landrat ist vor dem Hin-
tergmnd zu sehen, dass die «Bannalp-Bewegung» ihre Stärke in der Landsgemeinde
fand, während sie bei der Mehrheit der Landrats-Mitglieder aufWiderstand stiess.

Im Landrat stiess die Vorlage des Verfassungsrates auf heftigen Widerstand.
Sozusagen in einem neu entfachten «Kampf um Bannalp» verwarf die Mehrheit
den Revisionsentwurf und empfahl der Landsgemeinde dessen Ablehnung.

Das «Nidwaldner Volksblatt», dessen Redaktor Kaplan Konstantin Vokinger,
anfänglich Vorkämpfer für Bannalp, sich mit den Regierenden zerstritten hatte,
unterstützte die Opposition gegen die Vorlage «eines kleinen Kreises von Bannal-

pern»: Die Landsgemeinde sei nicht die richtige Instanz, um insgesamt 64 (statt
bisher 19) Wahlgeschäfte zu behandeln. «Der Unterwaldner» übertraf das Volk-
blatt womöglich noch im Widerstand gegen die Verfassungsvorlage. In insgesamt
sechs Ausgaben suchte er darzulegen, dass sie eine Überlastung der Demokratie

erzeugen würde, die im ganzen Schweizerland nur Kopfschütteln auslösen müsste.
An der ausserordentlichen Landsgemeinde vom 14. Oktober 1936, «einem

ungemütlich frostigen Tag», empfahl Landammann Joller die Vorlage. Er wurde
durch Landesstatthalter Werner Christen und weitere Getreue unterstützt. Land-
ratspräsident Flühler stellte im Namen der Landratsmehrheit den Verwerfungsan-
trag. Da ihm eine ganze Anzahl von Bannalpgegnem - unter anderen der Land-
Schreiber Franz Odermatt und die Geistlichen Kommissar Bünter und Kaplan
Vokinger - beistimmten, kam es zu einem neuen «Bannalp-Kampf», der «viel
zäher und länger als bei der entscheidenden Landsgemeinde anno 1934» ausfiel.
Die Abstimmung ergab ein klares Mehr für die Vorlage (Gemäss dem Bericht des

«Unterwaldners» lehnte die Mehrheit von Regierungs- und Landrat die Vorlage
ab; kein Geistlicher habe dafür gestimmt).
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Die Partialrevision vom 24. April 1955

Es war Polizeidirektor lic.jur. Josef Wyrsch, welcher die erneute Partialrevision an-

regte. Der Landrat, der sich unter dem Vorsitz von Walter Vokinger wegen des Umbaus
des Landratssaales im damaligen Pfarreisaal des Hotels Engel in Stans versammelte,
folgte dem Antrag des Polizeidirektors. Er beschloss, der Landsgemeinde die Partialre-
vision der Verfassung zu beantragen, die insgesamt 32 der 95 Artikel der eigentlichen
Verfassung und zwei Artikel der neun Übergangsbestimmungen erfassen sollte.

Die durch Landammann Ernst Zgraggen geleitete Landsgemeinde vom 25. April
1954 wurde gemäß dem Protokoll von über 3000 Stimmbürgern besucht.

Der grosse Aufmarsch war dem Umstand zuzuschreiben, dass die Landsgemeinde
als Hauptgeschäft über die umstrittene «Sanierung der Verkehrsverhältnisse in Nid-
walden» mit dem Ausbau der Stansstad-Engelberg-Bahn und der Erstellung der Au-
tobahn von der Luzerner Grenze bis Stansstad zu entscheiden hatte.

Die Landsgemeinde beschloss in unbestrittener Weise, dass die Revision der
34 Verfassungsartikel durch den Landrat auszuarbeiten und der nächsten Lands-
gemeinde zu unterbreiten sei.

Der Landrat beauftragte in seiner Sitzung vom 10. Juli 1954 eine Kommission
von insgesamt 19 Mitgliedern mit der «Ausarbeitung eines Antrages fur die Partial-
revision der Kantonsverfassung im Sinne des Landsgemeinde-Beschlusses vom 25.

April 1954». Der Kommission unter dem Präsidium von Polizeidirektor Wyrsch ge-
hörten neben drei Regiemngsräten zehn Landräte und weitere Behördemitglieder
an. Auch ich war mit drei weiteren Juristen Mitglied der Kommission.

Der Landrat behandelte den von der Kommission geschaffenen Vorentwurf in
zwei Lesungen, ohne daran Wesentliches zu verändern.

Die Landsgemeinde vom 24. April 1955 wurde gemäß dem Protokoll von «an-
nähernd 3000 Stimmbürgern» besucht.

Der außerordentlich starke Besuch war diesmal dem erwarteten Wahlkampfum den
frei werdenden Regierungssitz zwischen dem Liberalen Walter Vokinger und dem
Konservativen Dr. Alfred Gräni zuzuschreiben.

Der von Polizeidirektor Wyrsch beantragten Partialrevision der Verfassung
wurde ohne Widerstand zugestimmt. Dabei ging es nicht darum, das Staatswesen
auf eine neue Grundlage zu stellen, welche die Entwicklung in einer weiteren
Zukunft fördern sollte. Man blieb vielmehr möglichst beim Bisherigen und be-

gnügte sich mit der Beseitigung der Hindernisse, welche im damaligen Zeitpunkt
das reibungslose Funktionieren der Institutionen behinderten:
- In Abkehr von der Partialrevision 1936 wurde die Wahl der kantonalen Amts-

träger, die an der Landsgemeinde wiederholt zu langen und unwürdigen Aus-
einandersetzungen geführt hatte, auf den Landrat zurück übertragen.

- Die Zahl der Mitglieder des Regierungsrates wurde von elf auf neun herabge-
setzt, die Zahl der Landratsmitglieder auf 60 festgelegt (an Stelle der bisherigen
Voraussetzung: Auf je 300 Einwohner einer Gemeinde entfällt ein Mitglied).

- Für die Mitglieder von Landrat, Regierangsrat und Gemeinderat wurde die
Amtsdauer neu auf vier Jahre bemessen (an Stelle von bisher drei, bzw. sechs

Jahren).
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- Den Schulgemeinden wurde zur Verpflichtung des Primarunterrichts neu der
Sekundarunterricht übertragen.

- Und der erste kleine Schritt zur Gleichstellung der Geschlechter: Die Frauen
wurden neu als in «kantonale und kommunale Kommissionen der Sozialfür-

sorge und des Erziehungswesens» wählbar erklärt.
Am 5. November 1955 setzte der Landrat eine Kommission von fünf Mitglie-

dem unter dem Vorsitz von Polizeidirektor Wyrsch ein mit dem Auftrag, «den
nicht revidierten Teil der Kantonsverfassung in stilistischer Hinsicht zu bereini-

gen und dem Landrat zur generellen Genehmigung vorzulegen». Am 29. Sep-
tember 1956 genehmigte der Landrat die ihm von der Kommission vorgelegte
Fassung eines sprachlich vereinfachten und gestrafften Verfassungstextes.

Da ich auch Mitglied dieser Kommission war, lernte ich die revidierte Verfassung

eingehend kennen. Geprägt durch mein juristisches Studium - insbesondere durch
den berühmten Zürcher Professor des Öffentlichen Rechts Zaccaria Giacometti und
den Freiburger Privatrechder Peter Jäggi - konnte ich in ihr nicht ein sauber durch-
dachtes Grundgesetz, sondern trotz der dank des Einsatzes von Polizeidirektor Wyrsch

vorgenommenen Verbesserungen nur ein unbefriedigendes Flickwerk erkennen.

Meine Wahl zum Regierungsrat und Justizdirektor

Der Grund dafür, dass ich mich mit der neuen Verfassung näher befassen

musste und durfte, lag in meiner Wahl zum Regierungsrat und Justizdirektor.

Konflikt zwischen Amt und Berufstätigkeit

Als auf die Landsgemeinde 1962 die drei konservativen Regierungsräte Adolf
Flühler, Dr. jur. Josef Odermatt und lie. jur. Josef Wyrsch demissionierten, stellte
der Parteitag der Katholisch-Konservativen vom Ostermontag in der «Eintracht» von
Wil für deren Nachfolge den Stanser Adolf von Matt, den Wolfenschiesser Norbert
Zumbühl und mich, den Beckenrieder, als Kandidaten auf.

An der Landsgemeinde vom 29. April, dem Weißen Sonntag, kam es zur grotes-
ken Situation, dass nach der unbestrittenen Wahl der neun durch die Parteien vor-
geschlagenen Regierungsräte wir Konservativen den Liberalen Walter Vokinger, die
Liberalen aber mich für das Amt des Polizeidirektors vorschlugen. Ich befürchtete,
neben den Aufgaben des Polizeidirektors, dem durch die Gesetzgebung noch das Po-

lizeikommando und die Sanitätsdirektion zugeteilt waren, sowie zusätzlich des Jus-
tizdirektors, den der Regierungsrat zu bestimmen hatte, nicht mehr die erforderliche
Zeit für meinen Anwaltsberufzu finden. Und vor allem: Die Anwaltstätigkeit musste
rechtlich unvereinbar mit den damaligen Aufgaben des Justizdirektors erscheinen (ei-
nerseits als Rechtsanwalt die Vetretung der Klientschaff vor den Gerichtsinstanzen
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und anderseits als Justizdirektor das Präsidium der Justizkommission, der untersten
Strafbehörde, und die administrative Aufsicht über das Gerichtswesen).

Mein Amtsvorgänger lie. jur. Josef Wyrsch verzichtete auf seine frühere Anwaltstä-
tigkeit und war voll für den Kanton tätig, indem er neben den erwähnten Aufgaben
des Regierungsrates noch die Leitung des Steuerwesens übernommen hatte.

Ich hatte deshalb schon vor der Wahl zum Regierungsrat der Landsgemeinde
erklärt, ich könnte wegen Unvereinbarkeit mit meinem Anwaltsberuf das Amt
des Polizeidirektors auf keinen Fall übernehmen. Die gleiche Erklärung gab Walter
Vokinger, der seinen Malerbetrieb führte, vor der Wahl des Polizeidirektors ab. Ich
wurde, nachdem die Weibel in der ersten Abstimmung «das Mehr nicht hatten
herausgeben können», in der zweiten Abstimmung gewählt. In der Folge war ich
entschlossen, das Amt abzulehnen und die für die Amtsverweigerung vorgesehene
Geldbusse zu entrichten.

Statt mich nach der Landsgemeinde mit Regierungsrat, Landrat und Gästen zum
Ammenmahl in den Stanser «Engel» zu begeben, gelang es mir, unbemerkt mit mei-
nem in der Schmiedgasse parkierten Wagen nach Engelberg zu «flüchten» (Zuvor
hatte ich aus der Telefonkabine des Rathauses meinen Vater orientiert; dieser hielt
mich nicht von meinem Vorhaben ab - er hatte an der Landsgemeinde 1920 die von
seiner liberalen Partei vorgeschlagene Wahl zum Regierungsrat abgelehnt). Auf einem
Marsch gegen die Herrenrüti konnte ich die unglückliche Situation überdenken. Als
ich, nachdem mich der befreundete Adolf Odermatt im Hotel Bellevue-Terminus mit
Speise und Trank getröstet hatte, nach Mitternacht heimkehrte, prangte an der Ehren-

tanne, die in Zollers Garten vor unserem Haus in Beckenried aufgerichtet war, ein Pia-
kat mit der Inschrift: «Wegen Nichtgebrauch billig abzugeben»! Die Feldmusik und die
örtlichen Vereine, die sich zu meinem Empfang beim «Sternen» aufgestellt hatten und
nach erfolglosem Warten unverrichteter Dinge hatten abziehen müssen, bat ich um
Verständnis in einem Schreiben, dem ich einen Obolus für die Vereinskasse beilegte.

Dass ich nicht an meinem Vorsatz festhielt, sondern dass mich in der Folge
das Amt des Regierungsrates zwar recht belastete, aber mir doch erfüllende Jahre
brachte, habe ich dem vermittelnden Einsatz von Landammann Dr. vet. Alfred
Gräni zu verdanken. Im Schosse der gewählten Regierungsräte besprachen wir am
Montag-Morgen nach der Landsgemeinde im Stanser Rathaus und am folgenden
Mittwoch anlässlich der Landeswallfahrt zu Bruder Klaus im Sachsler «Kreuz»
die Lage. Im Gegensatz zu meinen Vorgängern sollte ich durch entsprechende
Entlastung, insbesondere durch die Anstellung eines Polizeikommandanten und
Adjunkten der Polizeidirektion, meine Aufgaben im Nebenamt erfüllen können,
wie das für die anderen Departements-Vorsteher der Fall war.

Der liebenswürdige und durch seine Zurückhaltung bewährte erste Landschreiber
Werner Wagner ging in den Sitzungsprotokollen mit Schweigen über das ihm unge-
legen kommende Geschäft hinweg.

Dass ich trotz der versprochenen Entlastung über die Runden kam, wurde nur
möglich, weil ich für meine Anwaltskanzlei, die ich bisher mit einer Schreibkraft
und gelegentlichen Praktikanten allein geführt hatte, binnen kurzer Zeit in Dr.
Bruno Geiser einen ausgezeichneten Mitarbeiter gefunden habe.
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Vordringliche Aufgaben

Es mag sein, dass mir die neue Kantonsverfassung stets als erstrebenswertes
Ziel vor Augen stand. Doch vorerst hatte ich mich mit den Problemen zu befas-

sen, die sich am dringendsten stellten.
- Viel Einsatz erforderte die Neugestaltung der Kantonspolizei: Nach der Uberwin-

dung einiger Hindernisse wurde 1963 der Buochser Sekundarlehrer Josef Blättler
zum ersten vollamtlichen Polizeikommandanten und Adjunkten der Polizeidi-
rektion gewählt. Zuvor hatte der Landrat die neue Polizeiverordnung genehmigt,
welche die Gliederung des Korps in die administrative Abteilung (Chef Wm Paul
Lussi), den Fahndungs- und Erkennungsdienst (Chef Kpl Paul Wagner) und den
Verkehrsdienst (Chef Kpl Arnold Odermatt) herbeiführte. Der Bestand der Kan-
tonspolizei wurde binnen vier Jahren von 14 auf 19 Mann erhöht.

- Das neue Ruhetagsgesetz und das gleichzeitig geschaffene Tanzgesetz führten
nach engagierten Diskussionen mit Wirten und Geistlichkeit und einer vom Bi-
schof erbetenen Besprechung mit einer regierungsrätlichen Delegation auf dem
bischöflichen Schloss in Chur zur Annahme durch die Landsgemeinde von 1964.

- Die Fischerei bescherte mir den gegen den Kanton Luzern 1934 vor Bundesge-
rieht eingeleiteten Prozess über die seit dem 15. Jahrhundert strittigen Hoheits-
und Fischereigrenzen. Nachdem zwei Vergleichsvorschläge, das eine Mal vom
Nidwaldner Landrat (dies mit meiner Unterstützung), das andere Mal vom Luzer-
ner Kantonsrat verworfen worden waren, fanden der Luzerner Justizdirektor Dr.
jur. Anton Muheim und ich mit dem Segen des vom Bundesgericht beauftragten
Instruktionsrichters Dr. Paul Reichlin die Lösung mit dem Vergleich von 1967.

- Auf dem Gebiet der Sanitätsdirektion war mein voller Einsatz gefordert durch
den Neubau und die künftige Organisation des durch den Kanton von der bis-
herigen Stiftung übernommenen Kantonsspitals und dabei vor allem durch das

sog. Chefarztsystem, welches in Ablösung der bisher praktizierten freien Arztwahl
gegen den erbitterten Widerstand der Nidwaldner Ärzteschaft eingeführt wurde.

- Dagegen bereitete es dank der tatkräftigen Hilfe des Luzerner Grundbuchinspek-
tors Dr. jur. Emil Zimmermann weniger Mühe, in Erfüllung der überfalligen Ver-

pflichtung die Grundlagen für das durch das Zivilgesetzbuch von 1907 geforderte
eidgenössische Grundbuch zu schaffen: das Grundbuchgesetz und die Grundbuch-
Verordnung von 1964 sowie die noch im gleichen Jahr erfolgte Wahl von Gregor
Schwander zum ersten Grundbuchbereinigungs-Beamten unseres Kantons.

- Und die Entschädigung für die regierungsrätliche Tätigkeit:
Gemäss dem Besoldungsgesetz erhielt ich die jedem der Regierungsräte zustehen-
de Grundentschädigung von 3000 Franken; des weitern wurde mir aus der Sum-
me von 50'000 Franken, die für die neun Departementsvorsteher zur Verfügung
stand, durch den Landrat als Polizeidirektor 8000 Franken und für die Zeit, in
welcher mir zusätzlich die Aufgaben des Polizeikommandanten oblagen, eine im
Vergleich zu den erwähnten Beträgen fast grosszügig anmutende Jahresentschädi-
gung von 5000 Franken zugesprochen.
Hinzu kamen die Sitzungsgelder von 25 Franken für die Sitzungen von Landrat
und Regierungsrat; für die zusätzlichen Sitzungen betrugen sie 5 Franken für die
volle Stunde, 2.50 Franken für die angefangene halbe Stunde, mindestens aber
10 Franken je Sitzung (Gemäss der Abrechnung der Staatskasse machte die mir
ausbezahlte Entschädigung im Jahr 1967 für 151 Sitzungen samt der Weggelder
insgesamt 3'240 Franken aus).
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Die kantonale Gesetzbuchkommission

Der entscheidende Anstoß für die neue Kantonsverfassung ging von der Ge-
setzbuchkommission aus. Dies geschah, obschon die Verfassungsfrage nicht in
den der Kommission zugewiesenen Aufgabenbereich fiel.

Die bisherige Gesetzes-Sammlung

Nachdem schon seit Jahrhunderten die Gesetzgebung des Kantons in sog.
Landesartikelbüchern erfasst worden war, erschien aufgrund des Landsgemeinde-
Beschlusses von 1885 letztmals ein vollständiges Gesetzbuch in drei Bänden von
1890, 1892 und 1908.

1916 erteilte die Landsgemeinde dem Landrat Auftrag und Vollmacht, die Neu-
anlage und den Neudruck des Gesetzbuches vorzunehmen. In zögerlicher Erfül-
lung dieses Auftrages durch den Landrat erschien 1943 endlich ein erster Teil mit
dem Titel «Gesetzbuch des Kantons Unterwaiden nid dem Wald I. Band». Dieser
enthielt in vierzehn wenig systematisch geordneten «Abschnitten» neben der Kan-
tonsverfassung die wichtigsten kantonalen Gesetze und Verordnungen. Die seit-

herigen Erlasse erschienen einzeln in nummerierter Folge. Wie ich es als Anwalt
selbst erleben musste, war es dem Rechtsuchenden nicht leicht gemacht, sich eine
sichere Kenntnis des geltenden Rechts zu verschaffen (Es waren bis 1965 etwa 400
nummerierte Erlasse, die zusätzlich zum Gesetzband 1943 und den durch diesen
Band nicht erfassten noch gültigen früheren Erlasse das kantonale Recht bildeten).

Der Landrat erteilte 1955 (im Anschluss an die damalige Partialrevision der
Kantonsverfassung) einer Kommission von drei Mitgliedern (Polizeidirektor lie.
jur. Josef Wyrsch, Kantonsgerichtspräsident lie. jur. Paul Amstad und mir) den
Auftrag zur Bereinigung der Gesetzessammlung und Neuherausgabe des Gesetz-
buches. Soweit ich mich erinnere, hat sich die Kommission gar nicht an die Auf-
gäbe herangemacht.

Neue Kommission soll es richten

In einem weiteren Anlauf beauftragte der Landrat am 14. Juli 1962 eine
Kommission von neun Mitgliedern mit der Neuherausgabe des Gesetzbuches.
Er stützte sich dabei auf den durch die Landsgemeinde 1916 erteilten Auftrag.
Der neuen Kommission stand ich als Präsident vor; der Historiker Karl Christen
wurde ihr als Sekretär beigegeben. Die Kommission erhielt die Kompetenz, Ar-
beitsausschüsse zu bestimmen, Fachleute beizuziehen, einen Probedruck des Ge-
setzbuches zu erstellen. Im ergänzenden Beschluss des Landrates vom 23. August
1963 wurden der Kommission zusätzlich die Aufgaben einer Redaktionskommis-
sion übertragen (dies für die Zeit, bis die zu schaffenden Rechtsgrundlagen für
die Wahl und die Aufgaben der Redaktionskommission vorlägen).
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Die Kommission machte sich sofort an die Arbeit. Für die Vorbereitung ihrer
Geschäfte bestimmte sie einen Dreierausschuss, bestehend aus dem Landschrei-
ber Bruno Amstad, dem Historiker Karl Christen und mir als Vorsitzendem. So-
weit es ohne materielle Eingriffe möglich war, bereinigte sie eine grosse Anzahl
von Erlassen im Wald der Gesetzgebung. Auf ihren Antrag hob der Landrat am
21. September 1963 neun, am 8. Februar 1964 zusätzlich 15 kantonale Verord-

nungen und Beschlüsse (davon etliche vor 1900 erlassene) auf, die durch Zeitab-
lauf oder Umstände sinnlos geworden waren; zudem bestimmte er die Erlasse,
die nicht ins Gesetzbuch aufgenommen werden sollten. Am 8. Februar 1964 er-
Hess er die von der Gesetzbuchkommission redigierte Verordnung über Amtseid
und Handgelübde, welche die Bestimmungen ersetzte, die sich bisher verstreut in
20 verschiedenen Erlassen befunden hatten.

Anstoss zur Verfassungsrevision

Je weiter die Kommission mit Ihrer Arbeit kam, desto klarer wurde es, dass

nicht nur viele der erfassten Gesetze und Verordnungen, sondern auch die gelten-
de Kantonsverfassung, auf welcher diese Rechtssätze beruhten, in wesentlichen
Punkten überholt und gar widersprüchlich erschienen (Sie betrachtete ca. 45 Ar-
tikel, d.h. fast die Hälfte der Verfassung als revisionsbedürftig). Eine wirklich be-

friedigende Ordnung der gesamten Gesetzgebung erwies sich als nicht möglich,
solange man sich an die geltende Verfassung halten musste. Auf einstimmigen
Beschluss gelangte die Kommission deshalb an den Landrat mit dem Antrag, er
möge prüfen, ob die geltende durch eine neue Kantonsverfassung zu ersetzen sei.

Zu diesem Zwecke habe er eine grössere Kommission einzusetzen, welche
- die revisionsbedürftigen Artikel der Verfassung feststellen
- Vorschläge zu deren Verbesserung unterbreiten
- aufgrund der Ergebnisse Antrag auf allfällige Einleitung der Verfassungsrevisi-

on oder auf deren Unterlassung stellen sollte.
Mir kam der Vorstoss der Kommission hinsichtlich der Frage einer Totalrevision
wenn nicht verfrüht, so doch überraschend. Aufgrund meiner Erfahrung mit der
Verfassungsrevision von 1955 hatte ich angenommen, dass die Bereinigung des Ge-
setzbuches unabhängig von der viel wichtigeren Frage einer neuen Verfassung erfol-

gen könne. Die entschiedene Haltung der Kommissionsmitglieder bestärkte mich,
trotz meiner Belastung durch Anwaltsberuf und «normale» Regierungstätigkeit das

aufwändige Verfassungsanliegen entschieden mitzutragen.

Der Weg zur «Nidwaldner Gesetzessammlung»

Da der Landrat, der Anregung der Gesetzbuchkommission folgend, die Ver-
fassungsrevision einleitete, unterbrach die Gesetzbuchkommission ihre Arbeit an
der Gesetzessammlung. Dies schon deshalb, weil die gleichen Personen, aus de-

nen sich die Gesetzbuchkommission zusammensetzte, durch den Einsatz für die

neue Kantonsverfassung zur Genüge belastet waren.
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Nachdem die neue Kantonsverfassung verwirklicht und in der Folge die kan-
tonale Gesetzgebung auf weiten Gebieten neu gestaltet worden waren, erließ der
Landrat die Gesetzbuchverordnung vom 26. März 1977. Auf dieser Grundlage er-
schien nach weiteren fünfJahren als erfreuliches Ergebnis aller bisherigen Bemü-
hungen die neue «Nidwaldner Gesetzessammlung», bestehend aus acht Ordnern
nebst einem Register-Ordner im Loseblatt-System. Sie lehnt sich in ihrer klaren
Gliederung an die «Systematische Sammlung des Bundesrechts» (SR) an. Sie wird
zweimal jährlich nachgeführt und stellt die klare und übersichtliche Grundlage
unseres kleinen Rechtsstaates dar.

Der Beschluss,
eine neue Kantonsverfassung zu schaffen

Die landrätliche «Revisionskommission»

Die durch die Gesetzbuchkommission aufgeworfene Frage der Verfassungsre-
vision konnte dem Landrat nicht aus dem heiteren Himmel kommen: Das Unge-
nügen der geltenden Verfassung war offensichtlich. Diese enthielt Bestimmungen,
welche der klaren Gewaltentrennung widersprachen (Mitglieder des Landrates in
den Gerichtsbehörden; Bildung der Justizkommission als unterster Strafbehör-
de aus Mitgliedern des Regierungsrates). Da die vier Gemeinde-Typen in ihrer
räumlichen Ausdehnung nicht übereinstimmten, erschien eine klare Ordnung
des Gemeindewesens nicht möglich. Die einheitliche Regelung des Wahlverfah-
rens wurde durch die verschiedene Amtsdauer der Behörden erschwert (vier Jahre
für Regierungsrat, Landrat, Gemeinderat; sechs Jahre für Gerichte, Kirchen- und
Filialrat, Schulrat, Armenrat; zwei bzw. drei Jahre für deren Präsidenten). Da sich
die Wählbarkeit von Frauen auf Kommissionen der Sozialfürsorge und des Er-
ziehungswesens beschränkte, erschien das Mitspracherecht der Frauen in wenig
differenzierter Weise eingeengt. Diese und weitere Gründe brachten den Landrat
zur Uberzeugung, dass die Ersetzung der Kantonsverfassung von 1913 durch eine

neue Kantonsverfassung eingehend zu prüfen sei. Durch Beschluss vom 21. Sep-
tember 1963 beauftragte er mit dem näheren Studium eine Kommission von ins-

gesamt 22 Mitgliedern, bestehend aus den neun Mitgliedern und dem Sekretär
der Gesetzbuchkommission sowie aus zwölf weiteren Mitgliedern. Dass ich als
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Justizdirektor wie schon in der Gesetzbuchkommission das Präsidium der einge-
setzten «Revisionskommission» zu übernehmen hatte, dürfte kaum als Verstoss

gegen die Gewaltentrennung wahrgenommen worden sein. Denn es galt über
Jahre die Regel, dass der jeweils zuständige Regierungsrat den vom Landrat einge-
setzten nicht ständigen Kommissionen vorstand.

Die Revisionskommission beschloss in der konstituierenden Sitzung ihre Auf-
teilung in die drei Subkommissionen «Gemeindewesen», «Landsgemeinde, Land-
rat, Regierungsrat» und «Rechtspflege, Allgemeines, Ubergangsbestimmungen».
Dabei wies sie den Subkommissionen die entsprechenden Artikel der Verfassung
zur näheren Prüfung zu.

Die Subkommissionen erörterten in ihren Sitzungen die Vor- und Nachteile
jedes einzelnen Verfassungsartikels und zeigten die Möglichkeiten auf, wie die
bestehenden Unstimmigkeiten beseitigt werden können.

Die Revisionskommission nahm in ihrer Sitzung vom 7. Januar 1964 die in
den Protokollen der Subkommissionen zu jedem Artikel festgehaltenen Mängel
und Verbesserungsvorschläge zur Kenntnis. Sie fasste zu Händen des Landrates
den einstimmigen Beschluss:
- Der Landsgemeinde sei die Totalrevision der Verfassung zu beantragen; die

Ausarbeitung der neuen Verfassung habe der Landrat vorzunehmen.
- Der Landrat habe die Interpretation von Art.98 der Verfassung vorzunehmen

(betreffend die Zahl der erforderlichen Unterschriften für das Begehren auf
Abänderung des landrätlichen Verfassungsantrages).

- Die Revisionskommission habe ihre Arbeit fortzusetzen; dies mit dem Recht,
Fachexperten beizuziehen.

Antrag des Landrates auf Totalrevision der Verfassung

In der Sitzung des Landrates vom 18. Januar 1964 begründete ich den An-
trag der Revisionskommission des nähern. Ich wies einerseits auf die zahlreichen
durch die neue Verfassung zu klärenden Fragen hin und versicherte anderseits,
dass die bewährten Strukturen unseres Staatswesens, insbesondere die Landsge-
meinde, nicht angetastet werden dürfen. In der Diskussion gelangte der Landrat
zur Überzeugung, dass die Revision zu wagen sei und dass er - und nicht ein
Verfassungsrat - die neue Verfassung zu erarbeiten habe. Dabei war ihm bewusst,
dass ihm damit eine grosse Arbeit obliegen werde. Ohne Gegenstimme folgte er
dem von der Revisionskommission beantragten Vorgehen:
- Antrag an die Landsgemeinde aufTotalrevision der Verfassung; Auftrag an den

Landrat zu deren Ausarbeitung.
- Interpretation von Art.98 KV: Der Antrag aufAbänderung des landrädichen Vor-

Schlages bedarf der Unterschriften von 400 stimmfähigen Kantonseinwohnem.
- Auftrag an die Revisionskommission: Fortsetzung ihrer Arbeit.

An der Sitzung vom 1. Februar 1964 verabschiedete der Landrat seinen Antrag
an die Landsgemeinde in zweiter Lesung unter Namensaufruf mit der Zustim-
mung von 53 Ratsmitgliedern (5 entschuldigt, 2 beim Namensaufruf abwesend).
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In seiner weiteren Sitzung vom 7. März 1964 erklärte er alle 13 eingereichten
Landsgemeinde-Vorlagen als zulässig. Die Verfassungsvorlage setzte er auf der
Traktandenliste an zweite Stelle (nach dem traditionsgemäss an erster Stelle zu
fassenden Landsteuerbeschluss).

Abseitsstehen des Regierungsrates

Im Gegensatz zum Landrat und den von diesem eingesetzten Kommissionen
fand das Vorhaben der Verfassungsrevision bei der Mehrheit meiner Regierungs-
kollegen keine Unterstützung.

Ich brachte das Revisionsanliegen der Gesetzbuchkommission dem Regie-

rungsrat in dessen Sitzung vom 27. Mai 1963 zur Kenntnis. Dass die Revision an
sich wünschbar wäre, wurde nicht bestritten. Mit Ausnahme von Norbert Zum-
bühl, der als Mitglied der Gesetzbuchkommission deren Vorstoss unterstützte,
fanden alle, ohne einen Beschluss zu fassen, man sollte angesichts aller weiteren
hängigen Vorlagen mit dem Vorgehen zuwarten.

Ebenfalls Ende Mai 1963 habe ich in meinem Tagebuch vermerkt, dass sich
mein Verhältnis zu Landammann Dr. Gräni, der meine Kandidatur für den Re-

gierungsrat warm unterstützt hatte, getrübt habe. Als konservativ denkendem und
überlegt handelndem Magistraten schien ihm, dass ich gar viel auf einmal bean-
stände und gleichzeitig in Angriff nähme.

Als die Redaktionskommission die Verfassungsvorlage weitgehend erstellt hatte,
stellte ich dem Regiemngsrat in dessen Sitzung vom 14. Dezember 1964 den Inhalt
der Vorlage und das weitere Vorgehen zur Diskussion. Als Ergebnis dieser Diskussi-

on notierte ich in meinem Tagebuch: «Kalte Aufnahme» (Diplomatischer hält das

Sitzungsprotokoll fest, der Rat habe die ausführliche Orientierung «mit Interesse

zur Kenntnis genommen»).
Die Einstellung des Regierungsrates änderte sich, als fünf seiner Mitglieder

durch den Landrat in die Verfassungskommission gewählt worden waren und in
den Kommissionsverhandlungen die Vorzüge einer möglichst bald zu schaffen-
den neuen Verfassung erkannten.

Landsgemeinde-Beschluss: Schaffung einer neuen Verfassung

Der Antrag des Landrates auf Totalrevision der Kantonsverfassung wurde
sowohl bei den Parteien als auch in der lokalen Presse mit wohlwollender Zu-
Stimmung aufgenommen. Aus meinem Tagebuch ersehe ich, dass ich in meinem
Umkreis dafür entschieden eintrat (bei Stanser Jungmannschaft und Gesellenver-
ein, Jungkonservativen, Beckenrieder Katholisch-Konservativen usw.). Nachdem
schon die Christlichsozialen und die Jungkonservativen die Ja-Parole beschlos-

sen hatten, stimmte der gut besuchte Parteitag der Katholisch-Konservativen
vom Montag vor der Landsgemeinde in der «Eintracht» in Wil dem Vorhaben
nach eingehender Diskussion zu. Das Gleiche geschah in der Fortschrittlich-De-


























































